
N i e d e r s c h r i f t 
über die 

öffentliche  
Sitzung des Gemeinderats 

am 24. Juni 2020 
 
 
 
Punkt  1 
Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  2 
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
Punkt  3 
Corona-Pandemie: Erhebung von Kindergartengebühren auf der Grundlage einer 
Billigkeitsentscheidung 
 
Beschlussantrag 
Für die Inanspruchnahme der Leistungen der städtischen Kindertageseinrichtungen im 
Rahmen des sog. „eingeschränkten Regelbetriebs“ ermächtigt der Gemeinderat mit 17 
Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich  im Wege einer Billig-
keitsentscheidung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4c Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 163 Abs. 1 
Abgabenordnung die Verwaltung von der Kinderbetreuungsgebührensatzung der Stadt 
Rheinau wie folgt abzuweichen: 
a) Die Regelungen der Kinderbetreuungsgebührensatzung zu Maßstab, Satz, Entste-

hung und Fälligkeit der Gebühren werden für die Leistungen der Stadt im Rahmen des 
sog. „eingeschränkten Regelbetriebs“ so angewendet, dass eine tageweise Gebüh-
renerhebung für die der Satzung zugrundeliegenden Angebote erfolgt.  

b) Für die tageweise Gebührenerhebung werden die in der Anlage zu dieser Beschluss-
vorlage dargestellten Gebührensätze für die verschiedenen Angebote festgesetzt. 

 
Soweit es nach Wiederaufnahme des Normalbetriebs (voraussichtlich ab 29.06.2020) in-
folge der Corona-Pandemie weiterhin erforderlich sein sollte, Betreuungsangebote tage-
weise zu begrenzen und soweit hierdurch die gewährten Leistungen in einer dem Äquiva-
lenzprinzip widersprechenden Weise von den satzungsmäßig kalkulierten Leistungen ab-
weichen, ist auch hierfür die obenstehende Billigkeitsentscheidung anzuwenden. 
 
Im Übrigen findet die Gebührenerhebung nach Wiederaufnahme des Normalbetriebs ent-
sprechend der geltenden Kinderbetreuungsgebührensatzung statt.  
 
 
 
 
 



Punkt  4 
Corona-Pandemie: Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Rheinau 
 
Beschlussantrag 
 

1) Der Gemeinderat nimmt vom derzeitigen Sachstand Kenntnis.  

2) Die Verwaltung wird mit 24 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme mehrheitlich beauftragt, 

auf der Grundlage von Vorschlägen der Fraktionen für die Sitzung am 05.08.2020 einen 

Beratungs- und Entscheidungsvorschlag mit dem Ziel zu unterbreiten, Maßnahmen des 

Rheinauer Haushalts für einen festzulegenden Zeitraum zurückzustellen.  

3) Der Gemeinderat beschließt mit 24 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme mehrheitlich 

ergänzend zur Beschlussfassung in der Sitzung am 20.05.2020 bleiben zusätzlich zu 

den Kindergartengebühren für die Monate April und Mai auch die Kindergartengebühren 

für den Monat Juni bis auf weiteres ausgesetzt.  

 
 
Punkt  5 
Erneuerung Brücke "Horbengraben" BW LNX 06 in Rheinau-Linx 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat beschließt mit 24 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich die 
Beschlussfassung zu vertagen. Der Ortschaftsrat Linx soll erneut beraten und eine Emp-
fehlung aussprechen. 
 
 
Punkt  6 
Instandsetzung von 5 Brückenbauwerken hier: Geplante Ausschreibung für die 
Baumaßnahmen 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt der geplanten Ausschreibung und der Bereitstellung der über-
planmäßigen Haushaltsmittel mit 25 Ja-Stimmen einstimmig zu. 
 
 
Punkt  7 
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr 
Rheinau, Abteilung Linx; hier: Auftragsvergabe 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung des Mannschaftstransportwagens für die Frei-
willige Feuerwehr, Abteilung Linx bei der Firma Rauber in Wolfach für insgesamt 
51.558,82 € für die Lose 1 und 2 mit 25 Ja-Stimmen einstimmig zu und genehmigt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.558,82 €. 
 
 
 
 
 
 



Punkt  8 
Kommunaler Sanierungsfond Schulgebäude - Auftragsvergabe Dachdeckerarbeiten  
Anne-Frank-Gymnasium 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Dachdeckerarbeiten einschl. der Lichtkuppeln 
für die Neueindeckung des Daches über dem Altbau des Anne-Frank-Gymnasium an die 
Firma FAT-Flachdachbau GmbH, Günther-Hartmann-Str. 18, 77933 Lahr/Schwarzwald 
zum Gesamtpreis von 110.704,87€ mit 25 Ja-Stimmen einstimmig zu. 
 
 
Punkt  9 
Bauantrag zum Teilausbau des Untergeschosses zu einem Gruppenraum mit Ne-
benraum im Kindergarten auf dem Grundstück Flst. Nr. 91, Bierkellerstraße 6 der 
Gemarkung Linx 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt dem Teilausbau des Untergeschosses zu einem Gruppenraum 
mit 25 Ja-Stimmen einstimmig zu. 
 
 
Punkt  10 
Mitteilungen 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  11 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Punkt  11.1 
Schulentwicklungskommission 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
Punkt  11.2 
Gemeindevollzugsdienst 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
   
 
 

 

__________________________   ____________________________ 
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